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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 15.12.1965

Norm

EO §65 B

EO §337

Rechtssatz

Dem Vermieter steht gegen den Verwertungsbeschluß ein Rechtsmittel zu, wenn durch ihn in die ihm zustehenden

Rechte eingegri5en, durch die gerichtliche Entscheidung sohin nicht nur der Verp6ichtete, sondern auch der Vermieter

betro5en wird. Das Rekursinteresse des Vermieters ist aber zu verneinen, wenn die für die Verwertung in Betracht

kommenden Räume im Zeitpunkt des Beschlusses über die Verwertung durch Zwangsverwaltung bereits

untervermietet waren, weil sich die Zwangsverwaltung in diesem Fall darauf beschränken könnte, daß der

Zwangsverwalter den Untermietzins von den Untermietern einkassiert. Dadurch wird in die Rechte des Vermieters

nicht eingegriffen.
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